
 
 
 
 
 
 

Herrn 
Oberbürgermeister 
Pit Clausen 
Stadt Bielefeld 
Rathaus 
 
 
           04.07.2018 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

in der kommenden Sitzung des Rates am 05.07.2018 bitten wir, zum Tagesordnungspunk 3.2 

„Eckpunkte für den Doppelhaushalt 2020/21 und eine mittelfristige Entschuldungsstrategie“ 

(Drucks.-Nr. 6966/2014-2020) folgenden Antrag zu behandeln: 

Der Rat der Stadt beschließt: 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushalte 2020 und 2021 so auf und festzustellen, dass sie 
in beiden Jahren ausgeglichen sind. Damit soll das seit 2012 bestehende Haushaltssicherungs-
konzept beendet werden. 

2. Die Hebesätze der Grundsteuer B, die von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen gezahlt 
werden müssen, werden um 10 Prozentpunkte gesenkt. 

3. Die Entwicklung von Haushaltspositionen soll sich an den Orientierungsdaten des Landes NRW 
ausrichten und soweit möglich darunterbleiben. 

4. Abweichende Ausweitungen von Aufwandspositionen sind, sofern nicht unausweichlich, was 
von der Verwaltung zu begründen ist, zu vermeiden. Im Stellenplan ist die durchschnittliche 
Fluktuationsquote eines Jahres möglichst einzusparen. 

5. Investitionen der Stadt sollen primär in den Ankauf von Gewerbe- und Wohnbauflächen sowie in 
den Erhalt bestehenden Anlagevermögens, wie z.B. Kunsthalle, Straßen usw. passieren. Ein be-
sonderer Schwerpunkt zukünftiger Investitionen soll in eine nachhaltige Gesundheitsversorgung 
der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt erfolgen. 

6. Im Sinne einer nachhaltigen Entschuldungsstrategie wird die Verwaltung beauftragt, Haushalts-
überschüsse in der Planung im Umfang von mindestens 50% zur Rückführung der Liquiditätskre-
dite einzusetzen. Der andere Teil der Haushaltsüberschüsse steht für politische Schwerpunkset-
zungen zur Verfügung. 
Unterjährige Verbesserungen der Haushaltslage sollen vorrangig zum weiteren Abbau der Liqui-
ditätskredite genutzt werden. 

Begründung erfolgt mündlich. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Detlef Werner 
Fraktionsgeschäftsführer 

Drucksache 
6982/2014-2020 


